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Pressemitteilung 

 

26. April 2024 

 
 Staatsprüfung für den  
mittleren vermessungstechnischen Verwaltungsdienst 
 
Glückwunsch an 28 Absolventinnen und Absolventen 
  
 

 

„Als Experten für das Liegenschaftskataster schaffen Sie von nun an wichtige Grund-

lagen für Wirtschaft, Verwaltung, aber auch Bürgerinnen und Bürger. Vor Ihnen liegen 

daher spannende Berufsjahre mit vielen Chancen und Herausforderungen, ich be-

glückwünsche Sie zu Ihrer bestandenen Staatsprüfung“, so Präsident Dieter Ziesel, 

Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung.  

 

Acht Monate dauerte der Vorbereitungsdienst der mittleren vermessungstechnischen 

Beamtenlaufbahn. Ihre Praxisphasen verbrachten die Vermessungsobersekretäran-

wärterinnen und Vermessungsobersekretäranwärter bei den unteren Vermessungs-

behörden der Land- oder Stadtkreise. Integriert waren zwei Unterrichtsblöcke zu The-

men wie Liegenschaftskataster und Liegenschaftsvermessungen, Landesvermessung 

oder Grundlagen zum Öffentlichen- und Privatrecht.  

 

Im März/ April 2024 traten die Anwärterinnen und Anwärter die Staatsprüfung mit ei-

nem schriftlichen und mündlichen Teil an.  

 

Im Zuge der Zeugnisübergabe beim Landesamt für Geoinformation und Landentwick-

lung (LGL) gratulierte der Vorsitzende des Prüfungsausschusses Peter Constantin 

nun allen Prüflingen zur guten Prüfungsleistung.   
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Insgesamt konnte ein starker Jahrgang von 28 Anwärterinnen und Anwärter den Vor-

bereitungsdienst erfolgreich abschließen. Davon erhielten elf Absolventinnen und Ab-

solventen die Gesamtnote „gut“. Herr Jochen Schult vom Landratsamt Böblingen 

schloss seine Prüfung als Jahrgangsbester ab.   

 

Hintergrundinformationen: 

Der mittlere vermessungstechnische Verwaltungsdienst dauert 8 Monate und beginnt jeweils 
zum 1. September. Voraussetzung ist eine abgeschlossene Ausbildung zum Vermessungs-
techniker (m|w|d). Ausbildungs- und gleichzeitig Einstellungsbehörde ist ein Land- oder Stadt-
kreis, eine Kommune, wenn diese nach dem Vermessungsgesetz als untere Vermessungs-
behörde gilt oder das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung (LGL).  
 
Der Vorbereitungsdienst schließt mit einer Staatsprüfung ab. Prüfungsbehörde ist das LGL.  
 
Weitere Informationen zur Ausbildung des LGL sind unter www.lgl-bw.de zu finden. 

http://www.lgl-bw.de/

